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37/05 Sonstiges Geld-, Währungs- und Kreditrecht 

Text 

Sorgfaltspflichten der Verpflichteten gegenüber Kunden 

§ 11. (1) Verpflichtete dürfen sich bei der Anwendung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 
nicht ausschließlich auf die im Register enthaltenen Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer eines 
Rechtsträgers verlassen, sondern haben bei der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten nach einem 
risikobasierten Ansatz vorzugehen. Der Auszug aus dem Register gemäß § 9 Abs. 4 und gemäß § 10 kann 
zur Feststellung der wirtschaftlichen Eigentümer, nicht aber zur Überprüfung der wirtschaftlichen 
Eigentümer herangezogen werden. Vor Begründung einer Geschäftsbeziehung mit einem Trust oder einer 
trustähnlichen Vereinbarung und im Zuge der Anwendung der Sorgfaltspflichten gegenüber bestehenden 
Kunden auf risikoorientierter Grundlage haben sich die Verpflichteten nachweislich zu vergewissern, 
dass der Trust bzw. die trustähnliche Vereinbarung im Register eingetragen ist. 

(2) Die Überprüfung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers kann auf Basis eines 
vollständigen erweiterten Auszuges aus dem Register gemäß § 9 Abs. 5 erfolgen, sofern keine Faktoren 
für ein erhöhtes Risiko vorliegen und sich der Verpflichtete durch Rückfrage bei seinem Kunden 
vergewissert hat, dass keine von dem erweiterten Auszug abweichenden Kontrollverhältnisse oder 
Treuhandbeziehungen bestehen und er daher überzeugt ist zu wissen, wer der wirtschaftliche Eigentümer 
ist. In allen übrigen Fällen ist auf risikobasierter Grundlage zu beurteilen, welche zusätzlichen 
Maßnahmen zur Überprüfung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers zu setzen sind. 

(3) Stellt ein Verpflichteter bei Anwendung seiner Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden fest, dass 
für einen Kunden, der ein Rechtsträger im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, die im Register eingetragenen 
wirtschaftlichen Eigentümer nicht jenen entsprechen, die er im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten 
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gegenüber Kunden festgestellt hat und ist er überzeugt zu wissen, dass die im Register eingetragenen 
Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer unrichtig oder unvollständig sind, dann hat er im 
elektronischen Weg über das Unternehmensserviceportal einen Vermerk zu setzen und die Gründe für die 
Setzung des Vermerkes in standardisierter Form zu übermitteln. Die Verpflichtung zur Setzung eines 
Vermerkes entfällt, wenn der Verpflichtete seinen Kunden auf die unrichtige oder unvollständige 
Eintragung hinweist und dieser binnen angemessener Frist eine Berichtigung vornimmt. Wenn ein 
Sachverhalt vorliegt, der mittels Verdachtsmeldung an die Geldwäschemeldestelle zu melden ist, dann 
dürfen die Verpflichteten keinen Vermerk setzen und haben stattdessen die Geldwäschemeldestelle darauf 
hinzuweisen, dass die Setzung eines Vermerkes aufgrund der Verdachtsmeldung unterblieben ist. 

(4) Wenn ein Verpflichteter gemäß Abs. 3 gemeldet hat, dass der eingetragene wirtschaftliche 
Eigentümer nicht verifiziert werden konnte, dann hat die Bundesanstalt Statistik Österreich unter Angabe 
des Datums im Register zu vermerken, dass die Eintragung nicht verifiziert werden konnte. Verpflichtete 
haben bei Vorliegen eines Vermerkes bei der Feststellung und Überprüfung der Identität des 
wirtschaftlichen Eigentümers zusätzliche angemessene Maßnahmen zu setzen, sodass sie überzeugt sind 
zu wissen, wer der wirtschaftliche Eigentümer ist. Eine Einstufung des Kunden in eine höhere 
Risikokategorie ist alleine aufgrund dieses Vermerkes nicht erforderlich. 

(5) Die Bundesanstalt Statistik Österreich als Auftragsverarbeiterin der Registerbehörde hat das 
Unternehmensserviceportal im elektronischen Weg von dem Umstand, dass ein Vermerk gesetzt wurde, 
und den in standardisierter Form gemeldeten Gründen zu verständigen. Der Rechtsträger ist von der 
Registerbehörde über das Unternehmensserviceportal über den Umstand, dass ein Vermerk gesetzt wurde, 
unter Angabe der Gründe zu informieren. Wenn der Rechtsträger eine neuerliche Meldung gemäß § 5 
vornimmt, ist der Vermerk von der Bundesanstalt Statistik Österreich zu beenden. Der Verpflichtete, der 
den Vermerk gesetzt hat, ist auf elektronischem Wege über das Unternehmensserviceportal von der 
Meldung des Rechtsträgers zu verständigen. Wenn die Setzung eines Vermerkes rechtswidrig war, dann 
ist dieser auf Antrag von der Registerbehörde zu löschen. 

(6) Die Verpflichteten haben Aufzeichnungen über die getroffenen Maßnahmen zur Ermittlung des 
wirtschaftlichen Eigentümers zu führen. 

(7) Schadenersatzansprüche können aus dem Umstand, dass Verpflichtete bzw. deren Beschäftigte in 
fahrlässiger Unkenntnis, dass der Verdacht im Hinblick auf die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit einer 
Eintragung im Register falsch war, einen Vermerk gesetzt haben, nicht erhoben werden. 

(8) Abs. 1 bis 7 sind ist nicht auf Bewilligte für Glücksspielautomaten und Wettunternehmer, die 
aufgrund einer landesgesetzlichen Bewilligung eingerichtet sind, anzuwenden. 
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